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BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  
Dieser beleuchtende Bericht kann im Gemeindehaus Weiningen kostenlos bezogen werden. Im Weite-
ren wird dieser auf Verlangen kostenlos zugestellt; entsprechende Bestellungen sind bei der Gemein-
deverwaltung Weiningen, 044 752 25 50 oder praesidiales@weiningen.ch, anzumelden. 
Ausserdem kann dieser beleuchtende Bericht auch unter www.weiningen.ch heruntergeladen werden. 
 

AAkktteenneeiinnssiicchhtt  
Die Anträge und Akten zum vorliegenden Geschäft liegen im Gemeindehaus zur Einsicht auf.  
 

SSttiimmmmbbeerreecchhttiigguunngg  
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Weiningen wohnhaften 
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht 
vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweis-
schriften. 
 

NNaacchhttrräägglliicchhee  UUrrnneennaabbssttiimmmmuunngg  
Gemäss Gemeindeordnung Weiningen kann beim Geschäft Nr. 1 ein Drittel der in der Versammlung 
anwesenden Stimmberechtigten verlangen, dass über die Beschlussfassung nachträglich an der Urne 
abgestimmt wird. 
 

AAnnffrraaggeenn  
Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz dem Gemeinderat spä-
testens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und unterzeichnet einzureichen. In 
der Versammlung werden Anfrage und Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur 
Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
 

PPrroottookkoollll  
Das Versammlungsprotokoll wird vom Gemeindeschreiber in der Form eines abgekürzten Verhand-
lungsprotokolls verfasst. Ihm steht für die Protokollführung als technisches Hilfsmittel ein Tonaufnah-
megerät zur Verfügung. Nach der Niederschrift erfolgt die Prüfung und Genehmigung des Protokolls 
durch die Stimmenzählenden, bevor dieses veröffentlicht und im Gemeindehaus zur Einsichtnahme auf-
gelegt wird.  
Beanstandungen gegen die Form und/oder den Wortlaut der Protokollierung sind mittels Aufsichtsbe-
schwerde beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, oder im Rahmen eines Rekurses gegen den einzel-
nen Beschluss bzw. den Erlass in der Sache geltend zu machen. 
 

RReecchhttssmmiitttteell  
Stimmrechtsrekurs 
Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung kann innert  
5 Tagen, von der Veröffentlichung des Versammlungsprotokolls an gerechnet, schriftlich Rekurs beim 
Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, erhoben werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenom-
men hat, kann Stimmrechtsrekurs nur dann erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versamm-
lung gerügt hat. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten erhoben, wenn das Rechtsmittel of-
fensichtlich aussichtslos ist. 
Rekurse gegen Beschlüsse und Erlasse 
Gegen Beschlüsse und Erlasse der Gemeindeversammlung kann innert 30 Tagen, von deren Veröffent-
lichung an gerechnet, rekurrieren, wer durch die Anordnung oder den Erlass berührt ist und ein schutz-
würdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Rekurse sind bei der in der Veröffentli-
chung genannten Instanz einzureichen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei 
zu tragen. 
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Erlass einer eigenständigen Verordnung über die Entschädigung der 
Behörden, der Kommissionen, der Funktionäre im Nebenamt sowie 
des Friedensrichters (Entschädigungsverordnung) 
Referent:  Gemeindepräsident Mario Okle 
 
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Die neue Verordnung über die Entschädigung der Behörden, der Kommissionen, der 

Funktionäre im Nebenamt sowie des Friedensrichters (Entschädigungsverordnung) gemäss 
der vom Gemeinderat am 31. März 2025 verabschiedeten Fassung (Textlaut: siehe Anhang), 
wird genehmigt. 

 
2. Unter Vorbehalt der rechtsgültigen Inkraftsetzung der gemäss Ziff. 1 beantragten 

Entschädigungsverordnung, werden einzelne Bestimmungen der Besoldungsverordnung 
vom 8. Dezember 2005 (letztmals revidiert am 9. Juni 2016) der Gemeinde Weiningen 
aufgehoben, soweit diese die Entschädigung der Behörden, Kommissionen und Funktionäre 
im Nebenamt sowie des Friedensrichters beinhalten. 

 
3. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass  

– die parallel zu dieser Abstimmungsvorlage vorgesehene Anpassung der Ansätze der Tag- 
und Sitzungsgelder, der Fallpauschalen des Friedensrichters sowie der Spesen- und Infra-
strukturentschädigungen, durch den Gemeinderat in der Vollzugsverordnung geregelt 
wird; 

– als Folge der mit dieser Abstimmungsvorlage vorgesehenen Anpassung der Grundent-
schädigungen für Behörden, Kommissionen, nebenamtlichen Funktionären und Friedens-
richter sowie der vom Gemeinderat vorgesehenen Anpassung der Ansätze der Tag- und 
Sitzungsgelder, der Fallpauschalen des Friedensrichters sowie der Spesen- und Infrastruk-
turentschädigungen, ab 1. Juli 2025 jährlich wiederkehrende Mehrausgaben im Umfang 
von rund Fr. 107'900.— zulasten der Gemeinde resultieren. 

 
 

Erläuterungen 
 
Ausgangslage 
Die heute geltende kommunale Besoldungsverordnung stellt ein Regelwerk dar, innert welcher 
sowohl personalrechtliche Bestimmungen der Gemeindeangestellten wie auch die Entschädigun-
gen von Behörden und Funktionären verankert sind. Im Zuge einer Überprüfung dieser Verord-
nung ist der Gemeinderat zum Schluss gelangt, dass diese zwei Bereiche (Personal / Behörden) 
jeweils eigenständig zu regeln sind, wofür es einer neuen Entschädigungsverordnung für gewählte 
Behördenmitglieder und Funktionäre bedarf. Im Rahmen der Festsetzung dieser Verordnung sol-
len auch die Entschädigungsansätze zeitgemäss angepasst werden. 
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Analyse über die aktuellen Entschädigungsansätze 
Die aktuellen Entschädigungen der Behörden und Funktionäre der Gemeinde Weiningen sind letzt-
mals per 1. Januar 2014 angepasst worden und haben somit seit über elf Jahren lediglich eine Än-
derung im Umfang der Teuerung erfahren. Diese Teuerungszulagen berücksichtigen jedoch den 
seit damals gesteigerten Arbeitsumfang dieser Amtsträger nur ungenügend. 
 
Es ist unbestritten, dass die gewählten Behörden- und Kommissionsmitglieder ihre Tätigkeiten 
nach wie vor im Milizsystem ausüben. Trotzdem darf deren Aufwand, welche diese für ihre sehr 
umfassenden Amtshandlungen zu tätigen haben, nicht unterbewertet werden. Immerhin wenden 
sie während ihrer Freizeit unzählige Stunden für das Wohl der Gemeinde auf. Die Entschädigungen 
sollen daher in einem gesunden Verhältnis stehen zu deren Engagement und Bestrebungen. Dies 
mithin gerade deshalb, um das Milizsystem nicht zu schwächen.  
 
Seit der letztmaligen Festsetzung der Behördenentschädigungen haben sich die an die Behörden-
mitglieder gestellten Anforderungen verändert. Der fachliche, politische und insbesondere gesell-
schaftliche Umgang mit den einzelnen Sachgeschäften erfordert ein höheres Ausmass an Kompe-
tenz und Zeitaufwand. Dies nicht zuletzt auch aufgrund der latent steigenden Bevölkerungszahl. 
Waren es anfangs 2014 lediglich 4'340 Einwohnerinnen und Einwohner von Weiningen, welche 
berechtigte und vielseitige Ansprüche an die Behördenmitglieder stellten, so sind es heute (Stand 
31. Dezember 2024) deren 5'085. Die Tendenz ist weiterhin steigend. 
 
Im Weiteren gilt es bezüglich der aktuellen Entschädigungen der Kommissionsmitglieder festzu-
halten, dass diese geradezu notgedrungen einer Neufestsetzung bedürfen. In Kommissionen sind 
weniger Personen mit Politverständnis, sondern eher solche mit Sachkenntnissen gefragt. Und 
auch wenn sich solche Personen darüber bewusst sind, dass sie ihre Kommissionstätigkeiten 
grundsätzlich ehrenamtlich ausüben, so ist der heutige Zustand, wonach diese Mitglieder nur eine 
äusserst geringe Entschädigung erhalten, nicht angemessen. Eine minimale Wertschätzung für de-
ren Leistungen zugunsten unserer Gesellschaft muss entgegengebracht werden. 
 
Ganz allgemein gilt es festzustellen, dass das heutige Niveau der Weininger Behördenentschädi-
gungen im Vergleich zu anderen Limmattaler Gemeinden eher tief einzuordnen ist. Angesichts der 
bevorstehenden Kommunalwahlen empfiehlt der Gemeinderat daher eine Anpassung dieser Ent-
schädigungstarife auf ein vertretbares Niveau. Der Anreiz eines Behördenamtes in der Gemeinde 
Weiningen soll nicht aufgrund zaghafter Anerkennungen geschmälert werden. 
 
Anpassung Entschädigungsansätze 
Die heute festgelegten Entschädigungsansätze verstehen sich als Nettobeträge. Das heisst, dass 
die Gemeinde sämtliche Sozialversicherungsabgaben (Arbeitnehmer-/Arbeitgeberbeiträge) voll-
ständig übernimmt. Allerdings wird diese Praxis innerhalb des Bezirks Dietikon lediglich in der Ge-
meinde Weiningen angewandt. Zwecks Vereinfachung der Vergleichbarkeit mit anderen Gemein-
den, sollen deshalb in der neuen Entschädigungsverordnung ebenfalls Bruttobeträge ausgewie-
sen werden, wenngleich sich dies in den nachfolgenden Auflistungen nur umständlich darstellen 
lässt. 
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Um die zeitgemässe Miliztauglichkeit unseres Behördensystems zu bewahren, schlägt der Gemein-
derat folgende künftige Entschädigungsansätze vor: 
 
Jährliche Grundentschädigungen Behördenmitglieder 
  neu BRUTTO (neu NETTO) (bisher NETTO 
  [inkl. Teuerung]) 

– Gemeindepräsidium Fr. 38'000.— (Fr. 31'160.—) (Fr. 28'029.—) 
– Gemeinderatsmitglied Fr. 25'000.— (Fr. 20'500.—) (Fr. 17'249.—) 
– Schulpräsidium Fr. 31'000.— (Fr. 25'420.—) (Fr. 20'483.—) 
– Schulpflegemitglied Fr. 17'000.— (Fr. 15'912.—) (Fr. 12'936.—) 
– RPK-Präsidium Fr. 8'000.— (Fr. 7'488.—) (Fr. 6'468.—) 
– RPK-Aktuariat Fr. 5'000.— (Fr. 4'680.—) (Fr. 3'988.—) 
– RPK-Mitglied Fr. 4'000.— (Fr. 3'744.—) (Fr. 2'884.—) 
– Friedensrichter Fr. 5'000.— (Fr. 4'680.—) (Fr. 4'348.—) 
 
Jährliche Grundentschädigungen Kommissionsmitglieder 
  neu BRUTTO (neu NETTO) (bisher [teilweise]) 
– Kommissionspräsidium Fr. 500 – 1'500.— (Fr. 468 – 1'404.—) (Fr. 200.—) 
– Kommissionsmitglied Fr. 200 – 1'000.— (Fr. 187 –    936.—) (Fr. 150.—) 
 
Stundenentschädigung Wahlbüro  neu BRUTTO (neu NETTO) (bisher [NETTO]) 
– Wahlbüromitglied Fr. 50.—/Std. (Fr. 47.—/Std.) (Fr. 45.—/Std.) 
 
Jährliche Pauschalentschädigung Infrastruktur neu (bisher [inkl. Teuerung]) 
– Friedensrichter Fr. 2'500.— (Fr. 2'174.—) 
 
 
Ausserdem in der Vollzugsverordnung vorgesehene: 
 
Tag- und Sitzungsgelder neu BRUTTO  (neu NETTO)  (bisher NETTO) 
– Sitzungsgeld bis 2 Stunden Fr. 90.— (Fr.  84.—) (Fr. 80.—) 
– Sitzungsgeld ab 2 Stunden Fr. 120.— (Fr. 112.—) (Fr. 80.—) 
– Halbtagesentschädigung  

(neu 4-6 Stunden / bisher 4-8 Stunden) Fr. 160.— (Fr. 150.—) (Fr. 120.—) 
– Tagesentschädigung  

(neu ab 6 Stunden / bisher ab 8 Stunden) Fr. 300.— (Fr. 280.—) (Fr. 180.—) 
 
Fallpauschale Friedensrichter neu BRUTTO (neu NETTO) (bisher NETTO) 
 [inkl. Teuerung]) 

– pro Fall Fr. 600.— (Fr.  562.—) (Fr. 544.—) 
 
Jährliche pauschale Spesenentschädigungen neu (bisher) 
– Mitglieder Gemeinderat   Fr. 800.— (Fr. 400.—) 
– Mitglieder Primarschulpflege   Fr 800.— (Fr. 400.—) 
– Mitglieder Rechnungsprüfungskommission   Fr. 400.— (Fr. 0.—) 
– Friedensrichter   Fr. 400.— (Fr. 400.—) 
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Folgekosten 
Die aus höheren Grundentschädigungen resultierenden Mehrausgaben der einzelnen Behörden-
mitglieder betragen zusammengerechnet rund Fr. 63'800.— pro Jahr. Der Mehraufwand für Ent-
schädigungen der Kommissionsmitglieder wird auf total etwa Fr. 12'800.— geschätzt und jener 
des Wahlbüros auf Fr. 600.—. Die Mehrkosten für Tag- und Sitzungsgelder sowie Fallpauschalen 
belaufen sich mit Bezug auf die Werte des Jahres 2024 auf Fr. 24'000.—. Die hinsichtlich der Sozi-
alversicherungsabgaben angestrebte Umwandlung vom Netto- auf das Bruttoprinzip, ist in diesen 
Berechnungen berücksichtigt. 
Das Total der Infrastruktur-Entschädigungen erhöht sich um Fr. 6'700.—. 
 
Somit belaufen sich die aus den angestrebten Reglementsänderungen (Entschädigungsverord-
nung sowie deren Vollzugsverordnung) resultierenden Folgekosten auf insgesamt Fr. 107'900.— 
pro Jahr, was einer jährlichen Belastung von aktuell 0.8 Steuerprozenten entspricht. Der Gemein-
derat ist der Meinung, dass diese Erhöhung der Entschädigungen in Anbetracht der gestiegenen 
Auslastung der einzelnen Behördenmitglieder gerechtfertigt ist. 
 
Unter Vorbehalt der Annahme der neuen Entschädigungsverordnung durch die Gemeindever-
sammlung, tritt das neue Regelwerk per 1. Juli 2025 in Kraft. Eine entsprechende halbjährige 
Mehrausgabe ist im Budget 2025 der Gemeinde Weiningen enthalten. 
 
Verordnungstext 
Der vollständige Wortlaut der durch die Gemeindeversammlung festzulegenden Entschädigungs-
verordnung kann aus dem Anhang dieses beleuchtenden Berichts entnommen werden. 
 
Über die Vollzugsverordnung, welche vorbehältlich der Rechtsgültigkeit der Entschädigungsver-
ordnung durch den Gemeinderat festzusetzen ist, liegt derzeit ein Entwurf vor. Dieser kann zu In-
formationszwecken in der Aktenauflage dieser Abstimmungsvorlage eingesehen werden. Es wird 
aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf lediglich als unverbindliche Informati-
onsgrundlage dient und keinen bindenden Bestandteil der Abstimmungsvorlage darstellt. Die ei-
gentliche Festsetzung der Vollzugsverordnung erfolgt zum gegebenen Zeitpunkt in einem eigen-
ständigen Verfahren. 
 
Anpassung Personalbestimmungen 
Stimmt die Gemeindeversammlung der eigenständige Entschädigungsverordnung zu, womit das 
bisherige Gemeinschaftsregelwerk in die zwei Bereiche "Personal" und "Behörden" aufgeteilt wird, 
so erfolgt als nächstes die Anpassung der Personalbestimmungen, welche ebenfalls den Stimmbe-
rechtigten zur Beschlussfassung zu unterbreiten sind. Eine entsprechende Antragstellung wird an 
einer nächsten Gemeindeversammlung unterbreitet. 
 
Empfehlung des Gemeinderates an die Stimmberechtigten 
Es besteht vermutlich Einigkeit darüber, dass politische Ämter innerhalb der Gemeinde Weiningen 
nicht professionalisiert werden sollen. Demnach wird es auch in Zukunft unablässig sein, Personen 
zu finden, welche sich nicht nur mit der Gemeinde verbunden fühlen, sondern auch genügend mo-
tiviert sind, ihre Freizeit für eine solche Amtsausübung zu opfern. Hierfür sollen sie jedoch ange-
messen entschädigt werden; nicht nur im Sinne einer Wertschätzung, sondern auch im Eigeninte-
resse der Gemeinde, welche das Milizsystem aufrechterhalten will. 
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In diesem Sinne empfiehlt der Gemeinderat die Gutheissung der beantragten Entschädigungsver-
ordnung. 
 
 
Weiningen, 31. März 2025 Gemeinderat Weiningen 
 
 Mario Okle Bruno Persano 

 Präsident Schreiber 

 
 
 
 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission  
 
Ausgangslage 
Die kommunale Besoldungsverordnung stellt ein Regelwerk dar, in welcher u.a. die Entscha ̈digun-
gen von Beho ̈rden verankert sind. Im Zuge einer Überprüfuung dieser Verordnung ist der Gemein-
derat zum Schluss gelangt, im Rahmen der Festsetzung dieser Verordnung u.a. die Entschädi-
gungsansätze zeitgemäss anzupassen. Der genaue Wortlaut kann der Vorlage entnommen wer-
den. Die RPK hat vorallem die finanziellen Auswirkungen geprüft. 
 
Ergebnis der Prüfung 
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass 
– dass die aktuellen Entschädigungen der Behörden und Funktionäre der Gemeinde Weiningen 

letztmals per 1. Januar 2014 festgesetzt wurden und seither der Teuerung angepasst worden 
sind. Die RPK ist mit der Anpassung der jährlichen Grundentschädigungen gemäss der Entschä-
digungsverordnung einverstanden. 

– Einverstanden ist die RPK auch mit der Umstellung von Netto- zu Bruttobeträgen zwecks bes-
serer Vergleichbarkeit unter den Gemeinden im Limmattal. 

– dass verschiedene Vollzugsregelungen wie Tages-, Sitzungsgelder und Spesenpauschalen durch 
den Gemeinderat in den Vollzugsbestimmungen geregelt werden und die Stimmberechtigten 
lediglich über die Entschädigungsverordnung befinden können. 

– dass die Tages-, Sitzungsgelder und Spesenpauschalen wie nachfolgend dargestellt anzupassen 
sind, da die RPK die vom Gemeinderat ursprünglich beantragten neuen Grundentschädigen als 
zu hoch einstuft. 

 Die RPK konnte mit einem Ausschuss des Gemeinderates folgenden Konsens zur Anpassung der 
Vollzugsbestimmungen finden. Durch zeitliche Restriktionen konnten jedoch diese Anpassun-
gen nicht mehr in die Abstimmungsunterlangen aufgenommen werden. Der Vergleich zeigt die 
Beträge, welche angepasst werden. Der Vergleich basiert auf Bruttobeträge in CHF. 

Tages- und Sitzungsgelder 
- Sitzungsgeld bis 2 Stunden Fr. 80.— (anstatt Fr. 90.—) 
- Sitzungsgeld ab 2 Stunden Fr. 100.— (anstatt Fr. 120.—) 
- Halbtagesentschädigung  

(neu 4-6 Stunden / bisher 4-8 Stunden) Fr. 150.— (anstatt Fr.160.—) 
- Tagesentschädigung  

(neu ab 6 Stunden / bisher ab 8 Stunden) Fr. 250.— (anstatt Fr. 300.—) 
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Jährliche pauschale Spesenentschädigungen 
- Mitglieder Gemeinderat Fr. 600.— (anstatt Fr. 800.—) 
- Mitglieder Primarschulpflege Fr. 500.— (anstatt Fr. 800.—) 
- Mitglieder Rechnungsprüfungskommission Fr. 0.— (anstatt Fr. 400.—) 

 
Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission dankt dem Ausschuss des Gemeinderates, die RPK angehört 
zu haben und zur Bereitschaft die Vollzugsbestimmungen entsprechend anzupassen. Mit diesen 
Anpassungen empfiehlt die RPK dem Stimmvolk (den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern), die 
Entschädigungsverordnung wie vom Gemeinderat vorgeschlagen anzunehmen. 
 
 
 
Weiningen, 16. Mai 2025 Rechnungsprüfungskommission Weiningen 
 
 Marc Isenring Hans Hintermann 

 Präsident Aktuar 
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Anhang 
 
Verordnung über die Entschädigung der Behörden, der Kommissionen, der Funktionäre 
im Nebenamt sowie des Friedensrichters (Entschädigungsverordnung) 
gemäss Fassung vom 31. März 2025 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 – Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 14 Ziff. 3 der Gemeindeordnung vom 21. Juni 2021 (festgesetzt anlässlich der 
Urnenabstimmung vom 26. September 2021) erlässt die Gemeindeversammlung folgende Verord-
nung über die Entschädigung der Behörden, der Kommissionen, der Funktionäre im Nebenamt 
sowie des Friedensrichters der Gemeinde Weiningen. 
 
Art. 2 – Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Entschädigungen, Zulagen, Spesenvergütungen, die Tag- und Sit-
zungsgelder sowie den Versicherungsschutz der Mitglieder von Behörden und Kommissionen so-
wie den nebenamtlichen Funktionären und des Friedensrichters der Gemeinde Weiningen. 
 
 
II. Entschädigungen der Behörden und Kommissionen 
A. Gemeinsame Bestimmungen 
Art. 3 – Grundsatz 
1 Die Behörden- und Kommissionsmitglieder erhalten für die Erfüllung ihrer Aufgaben eine jährliche 
Grundentschädigung, Tag- und Sitzungsgelder sowie den Ersatz ihrer Spesenauslagen. Mit der 
Grundentschädigung wird der Aufwand für Sitzungsvorbereitungen und -nachbearbeitungen, für 
verwaltungs- bzw. schulinterne Besprechungen und dergleichen abgedeckt. 
2 Die Mitglieder von Gemeinderat, Primarschulpflege und Rechnungsprüfungskommission erhalten 
zudem eine Pauschalentschädigung für die Beanspruchung ihrer privaten Infrastruktur. 
3 Eine allfällige Entschädigung als Mitglied in einem Verwaltungsrat oder in einem Leitungsorgan 
eines Zweckverbands ist nicht der Gemeinde abzutreten. In diesem Falle hat das Mitglied jedoch 
keinen Anspruch auf ein Sitzungs- oder Taggeld der Gemeinde. 
 
Art. 4 – Teuerungsausgleich 

Die jährlichen Grundentschädigungen der Behörden und Kommissionen gemäss den Artikeln 8 bis 
11 werden gemäss den Beschlüssen des Kantons- und Regierungsrates für die kantonalen Ange-
stellten der Teuerung angepasst (Indexbasis: Januar 2026) 
 
Art. 5 – Sozialversicherungspflichten und -möglichkeiten 
1 Alle in dieser Verordnung aufgeführten Entschädigungen unterstehen im Umfang gemäss dem 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG) der Sozi-
alversicherungspflicht und verstehen sich dementsprechend als Bruttobeträge. 
2 Bei Erfüllung der entsprechenden reglementarischen Kriterien, werden Behördenmitglieder auf 
deren Antrag hin im Umfang ihrer Grundentschädigung in die für das Gemeindepersonal geltende 
berufliche Vorsorgeeinrichtung aufgenommen. Massgebend sind der Anschlussvertrag zwischen 
Gemeinde und Vorsorgeeinrichtung sowie deren Reglemente. Es liegt in der Bringschuld der in die 
Vorsorgeeinrichtung aufnahmeberechtigten Behördenmitglieder, jederzeit ihre aktuelle berufliche 
Situation der Gemeinde gegenüber zu schildern. 
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Art. 6 – Betriebsunfall- und Haftpflichtversicherung 

Alle Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die Funktionäre und der Friedensrichter werden 
für ihre amtliche Tätigkeit auf Kosten der Gemeinde gegen Betriebsunfall und Haftpflicht versichert. 
 
Art. 7 – Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen 
1 Die Gemeinde schützt ihre Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die Funktionäre und den 
Friedensrichter vor ungerechtfertigten Angriffen und Ansprüchen. 
2 Der Gemeinderat regelt die volle oder teilweise Übernahme der Kosten für den Rechtsschutz der 
Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie der Funktionäre und des Friedensrichters, wenn 
diese im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit auf dem Rechtsweg belangt 
werden, oder wenn sich zur Wahrung ihrer Rechte gegenüber Dritten die Beschreitung des Rechts-
wegs als notwendig erweist. 
 
 
B. Behörden- und Kommissionsentschädigungen 
Art. 8 – Gemeinderat 

Die jährlichen Grundentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderates werden wie folgt fest-
gesetzt: 

 Mitglied des Gemeinderates 
(inkl. Schulpräsidium) Fr. 25'000.— 

 Zulage Gemeindepräsidium Fr. 13'000.— 
 Zulage Schulpräsidium Fr. 6'000.— 

 
Art. 9 – Primarschulpflege 

Die jährliche Grundentschädigung für die Mitglieder der Primarschulpflege wird auf Fr. 17'000.— 
festgesetzt. Diese Entschädigung deckt auch den Vollzug der Schulbesuche ab. 
 
Art. 10 – Rechnungsprüfungskommission 

Die jährlichen Grundentschädigungen für die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
werden wie folgt festgesetzt: 

 Mitglieder der RPK Fr. 4'000.— 
 Zulage Präsidium Fr. 4'000.— 
 Zulage Aktuariat Fr. 1'000.— 

 
Art. 11 – Unterstellte und beratende Kommissionen der Gemeinde 
1 Der Rahmen der jährlichen Grundentschädigungen für Mitglieder und Präsidien von unterstellten 
und beratenden Kommissionen (exkl. Feuerwehrkommission), bestimmt sich wie folgt: 

 Mitglieder Fr. 200.— bis 1'000.— 
 Präsidium Fr. 500.— bis 1'500.— 

2 Die Höhe der einzelnen Grundentschädigungen regelt der Gemeinderat entweder in den Voll-
zugsbestimmungen oder die jeweils vorgesetzte Behörde der betreffenden Kommission in einem 
separaten Erlass. 
3 Handelt es sich bei den Kommissionsmitgliedern um Mitglieder des Gemeinderates, der Primar-
schulpflege oder der Rechnungsprüfungskommission, so haben diese keinen Anspruch auf sepa-
rate Grundentschädigung gemäss diesem Artikel. 
 
Art. 12 – Tag- und Sitzungsgelder, Spesenersatz 

Die Ansätze der Tag- und Sitzungsgelder sowie den Spesenersatz (inkl. Infrastrukturkosten) regelt 
der Gemeinderat in den Vollzugsbestimmungen. 
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Art. 13 – Zusatzentschädigungen 

Der Gemeinderat und die Primarschulpflege können einzelnen ihrer Mitglieder für ausserordentli-
che Beanspruchungen durch besondere Aufgaben angemessene Zusatzentschädigungen zuspre-
chen. Diese werden von der Behörde zum Voraus festgesetzt. Dasselbe gilt, wenn ein Behörden-
mitglied eine längerdauernde und zeitintensive Stellvertretungsaufgabe zu übernehmen hat. 
 
Art. 14 – Wahlbüro 

Die Entschädigung für die Arbeitsleistungen der Mitglieder des Wahlbüros beträgt pro Stunde 
Fr. 50.—. 
 
 
III. Entschädigungen der nebenamtlichen Funktionäre 
Art. 15 – Feuerwehr 
1 Den Mitgliedern der Feuerwehrkommission werden Jahresentschädigungen ausgerichtet. 
2 Für die vom Kommando Feuerwehr einberufenen Sitzungen und Rapporte besteht Anspruch auf 
Tag- und Sitzungsgelder und Vergütung von Spesenauslagen.  
3 Der Gemeinderat regelt die Ansätze der Jahresentschädigungen, der Tag- und Sitzungsgelder 
sowie des Spesenersatzes in einem Beschluss über die Besoldungsansätze der Feuerwehr. 
4 Die Entschädigung der Kaderangehörigen des Zivilschutzes erfolgt durch die ZSO Gubrist. 
 
Art. 16 –Zivilschutz 

Die Entschädigung der Kaderangehörigen des Zivilschutzes erfolgt durch die ZSO-Gubrist. 
 
Art. 17 – Weitere nebenamtliche Funktionäre 

Die Entschädigungen von weiteren nebenamtlichen Funktionären legt der Gemeinderat in den Voll-
zugsbestimmungen fest. 
 
 
IV. Friedensrichter 
Art. 18 – Grundsatz 
1 Der Friedensrichter wird für seine Tätigkeiten von der Gemeinde mit jährlichen Amtspauschalen 
und jeweiligen Fallpauschalen entschädigt. Die bei seiner Amtsausübung anfallenden Gebühren 
stehen der Gemeinde zu. 
2 Die Lokalitäten für Verhandlungen werden durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Ent-
schädigung der Auslagen für andere Räumlichkeiten, für Anschaffungen und Unterhalt von Com-
putern, Drucker und Scanner, für Auslagen der Internet-, Telefon- und Faxanschlüsse sowie für 
andere Ausgaben der Infrastruktur, werden mit einer jährlichen Infrastrukturpauschale beglichen. 
3 Im Weiteren erhält der Friedensrichter für die Erfüllung der Amtsaufgaben einen Ersatz für Spe-
senauslagen. 
 
Art. 19 – Entschädigung 
1 Die jährliche Amtspauschale des Friedensrichters beträgt Fr. 5'000.—, die jährliche Infrastruktur-
pauschale Fr. 2'500.—. Diese Beträge werden gemäss den Beschlüssen des Kantons- und Regie-
rungsrates der Teuerung angepasst (Indexbasis: Januar 2026). 
2 Der Ansatz der Fallpauschale und weitere Bestimmungen dazu regelt der Gemeinderat in den 
Vollzugsbestimmungen. 
3 Die Ansätze der Amtspauschale und der Fallpauschale verstehen sich als Bruttobeträge. Die 
Arbeitnehmerbeiträge der anfallenden Sozial- und/oder Versicherungsabzüge gehen zulasten des 
Friedensrichters.  
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V. Schlussbestimmungen 
Art. 20 – Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung auf den 1. Juli 
2025 in Kraft. Sie ersetzt die Besoldungsverordnung vom 9. Juni 2016, soweit darin die Entschä-
digungen der Behörden, der Kommissionen, der Funktionäre im Nebenamt sowie des Friedens-
richters geregelt waren. 
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Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Weiningen – Genehmigung 
Referent: Finanzvorsteher Thomas Mattle 
 
 

Abschied des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Ge-
meinde Weiningen gutgeheissen. Diese schliessen mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 5'352'521.42 ab. 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung und die Sonderrechnun-
gen 2024 der Politischen Gemeinde Weiningen zu genehmigen.  
 
Weiningen, 14. April 2025 Gemeinderat Weiningen 
 
 Mario Okle Bruno Persano 

 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission  
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 
und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag 
des Gemeindevorstands zu genehmigen. 
 
 
Weiningen, 12. Mai 2025 Rechnungsprüfungskommission Weiningen 
 
 Marc Isenring Hans Hintermann 

 Präsident Aktuar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anträge und zusammenfassenden Erläuterungen des Gemeinderates und der Rechnungsprü-
fungskommission sowie eine Gesamtübersicht der Kontenresultate sind in den nachfolgenden Be-
richten und Tabellen abgebildet. Die komplette Jahresrechnung mit den detaillierten Erläuterun-
gen können unter www.weiningen.ch heruntergeladen werden. 
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